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Norm

BDG 1979 §43 Abs1;

BDG 1979 §43 Abs2;

BDG 1979 §53 Abs1;

BDG 1979 §91;

MRK Art10;

StGG Art13;

Rechtssatz

Die durch § 43 Abs 2 BDG 1979 gezogene Schranke im Verhalten gegenüber Kollegen und Vorgesetzten ist durch

Vorwürfe gegenüber einem Vorgesetzten betre:end eines "Schürens von Intrigen" und der "Hinterhältigkeit"

überschritten. Mit diesen - in schriftlicher Form gegenüber einer übergeordneten Dienstbehörde gemachten - auch

persönlich abwertenden (beleidigenden) Vorwürfen der "Hinterhältigkeit" und "Intrige" (somit ebenfalls einer

HINTERHÄLTIGKEIT betriebenen Machenschaft) verstößt ein Beamter ungeachtet der Frage der Richtigkeit der

allenfalls hinter solchen Anschuldigungen stehenden Vorwürfe gegen § 43 Abs 2 BDG 1979.
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